
Ergänzende öffentliche Bekanntmachung 

gemäß § 10 Absatz 3 und 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in Verbindung 
mit den §§ 8 bis 10 der Neunten Verordnung zur Durchführung des BImSchG (9. BImSchV) 

Antrag auf Genehmigung von Errichtung und Betrieb von zwei Windkraftanlagen mit einer 
Gesamthöhe von mehr als 50 Metern 

Die Firma NET Altengamme Nord GmbH, Lehfeld 5, 21029 Hamburg, hat am 27.05.2024, 
vervollständigt am 05.12.2024 bei der zuständigen Behörde für Umwelt, Klima, Energie und 
Agrarwirtschaft die Errichtung und den Betrieb von zwei Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe 
von mehr als 50 Metern auf dem Grundstück Horster Damm 329 in 21039 Hamburg, Gemarkung 
Altengamme, Flurstücke 89 und 102, beantragt. 

Der eingereichte Genehmigungsantrag umfasst  

• die Errichtung und den Betrieb von zwei Windkraftanlagen mit jeweils einer Gesamthöhe 
(einschließlich Rotor) von 223 Metern im Windpark Hamburg-Altengamme sowie 

• den Abbruch von vier bestehenden Windkraftanlagen am gleichen Standort. 

Das Vorhaben bedarf einer Genehmigung nach § 4 BImSchG in Verbindung mit § 1 und Nr. 1.6.2 
des Anhangs 1 zur vierten Verordnung zur Durchführung des BImSchG (4. BImSchV). Das 
Genehmigungsverfahren wird gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c der 4. BImSchV als 
förmliches Verfahren nach § 10 BImSchG durchgeführt, da eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchzuführen ist. 

Ergänzung der Bekanntmachung zu Einwendungen: 

Einwendungen gegen das Vorhaben können seit dem 28.02.2025 noch bis zum 02.05.2025, 
schriftlich oder elektronisch bei der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und 
Agrarwirtschaft, Neuenfelder Straße 19, 21109 Hamburg (az-75-2024-net-
altengamme@bukea.hamburg.de) erhoben werden. Damit ist eine Einwendungsfrist von 
einem Monat nach Ablauf der Auslegungsfrist gewahrt. 

Mit Ablauf dieser Frist sind für das Genehmigungsverfahren alle Einwendungen ausgeschlossen, 
die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Der Ausschluss von Einwendungen gilt 
nicht in gerichtlichen Verfahren. 

Einwendungen, die von mehr als 50 Personen entweder auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder 
in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Einwendungen), 
müssen einen Unterzeichner mit seinem Namen, seinem Beruf und seiner Anschrift als 
gemeinsamen Vertreter der übrigen Unterzeichner bezeichnen. Gleichförmige Einwendungen, die 
diese Angaben nicht deutlich sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite enthalten, 
sowie Einwendungen mit fehlenden oder unleserlichen Namen oder Adressenangaben werden 
nicht berücksichtigt. 

Die Einwendungen werden der Antragstellerin und den von ihrem Aufgabenbereich berührten 
Behörden bekannt gegeben. Auf Verlangen der Einwenderin oder des Einwenders werden 
deren/dessen Name und Anschrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht, wenn diese zur 
ordnungsgemäßen Durchführung des Genehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind. 

Hinweis: 

Im Übrigen wird auf den Inhalt der öffentlichen Bekanntmachung vom 21.02.2025 verwiesen. 

Hamburg, den 15. April 2025 
Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft  
Amt Immissionsschutz und Abfallwirtschaft 


